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 Veröffentlicht am 23.03.2006

Index

83 Naturschutz Umweltschutz

Norm

AWG 2002 §1 Abs3;

AWG 2002 §15 Abs1;

AWG 2002 §15 Abs3;

AWG 2002 §73;

Rechtssatz

Aus § 15 Abs 1 und 3 AWG 2002 ergibt sich, dass als Verp5ichteter eines Behandlungsauftrages nach § 73 AWG 2002

jedenfalls derjenige anzusehen ist, der eine Beeinträchtigung der ö8entlichen Interessen iSd § 1 Abs 3 zu verantworten

hat sowie derjenige, der Abfälle entgegen dem § 15 Abs 3 sammelt, lagert oder behandelt.(Hier: Dass der Bf nicht

Eigentümer der vom Behandlungsauftrag umfassten Gegenstände ist, schließt seine Eigenschaft als "Verp5ichteter"

nicht aus.)
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